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1 Status quo und Gesetzentwurf 
Derzeit werden Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Vergleich zu den gesetzli-
chen Formulierungen nur in einer abgeschwächten Form verhängt. Im Hinblick auf das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes (2019) werden Meldeversäumnisse mit einer Kürzung des Regelsatzes 
um 10 Prozent und darüber hinaus gehende Pflichtverletzungen mit einer Kürzung von 30 Prozent 
des Regelsatzes sanktioniert. Selbst Fälle, in denen eine Mitwirkung vom Hilfebedürftigen in jegli-
cher Hinsicht verweigert wird, können somit derzeit mit einer Kürzung in Höhe von maximal 135 
Euro sanktioniert werden – das entspricht einem Anteil von rund 15 Prozent an der gesamten Trans-
ferleistung inklusive Kosten der Unterkunft eines Alleinstehenden.  
 
Eine gesetzliche Neuregelung der Sanktionen, die durch das Urteil erforderlich wurde, wird im Koa-
litionsvertrag für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt. Bis dahin soll ein „Moratorium“ für Sanktionen 
gelten. Dem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung zufolge werden bis Jahresende 
2022 Rechtsfolgen der Pflichtverletzungen nach §31a SGB II – dies inkludiert unter anderem die 
Weigerung, eine zumutbare angebotene Arbeit anzunehmen oder an einer Maßnahme zur Einglie-
derung in Arbeit teilzunehmen – nicht mehr angewendet. Sanktionen für Meldeversäumnisse blei-
ben weiterhin bestehen. 
 

2 Vorliegende Erkenntnisse 
Verschiedene Evaluationsstudien für Deutschland konnten Indizien für die Wirksamkeit von Sankti-
onen hinsichtlich des Übergangs in Beschäftigung finden. Demnach wirkt die Sanktionierung positiv 
auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit von sanktionierten Personen (Boockmann et al., 2009; 
Schneider, 2010; Boockmann et al., 2014; Hillmann/Hohenleitner, 2015; van den Berg et al., 2022). 
Van den Berg et al. (2014) können zudem zeigen, dass schwerere Sanktionen für die Gruppe junger 
Männer auch eine hinsichtlich der Beschäftigungswahrscheinlichkeit positivere Wirkung haben als 
milde Sanktionen. Für diese Gruppe wurde darüber hinaus festgestellt, dass die zweite Sanktion die 
Übergangswahrscheinlichkeit in Beschäftigung noch einmal erhöht (van den Berg et al., 2015). Der 
Zusammenhang zwischen Sanktionen und Beschäftigungswahrscheinlichkeit kann allgemein auch 
für andere europäische Länder belegt werden (Hohenleitner/Hillmann, 2019, 6 f.). Noch allgemeiner 
kann ein Zusammenhang zwischen der Kontrolle von Suchbemühungen und dem Übergang in Be-
schäftigung hergestellt werden (McVicar, 2020). Bernhard et al. (2021, 11) fassen den Forschungs-
stand folgendermaßen zusammen: „Sanktionen entfalten bei den Betroffenen durch eine im Schnitt 
beschleunigte Aufnahme einer Erwerbstätigkeit intendierte Wirkungen.“  
 
Allerdings ergeben sich auch Nebenwirkungen. So finden van den Berg et al. (2022) für junge Män-
ner neben einer erhöhten Übergangswahrscheinlichkeit in Arbeit auch eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit für das Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt sowie einen Lohnabschlag. Wolf (2021) kann 
zudem zeigen, dass Sanktionen in der kurzen und mittleren Frist zwar einen positiven Effekt auf die 
Eingliederung in Beschäftigung haben, dieser sich aber in der längeren Frist ab etwa 30 Monaten 
umkehrt. Insofern ergebe sich ein Zielkonflikt zwischen schneller und nachhaltiger Integration in 
den Arbeitsmarkt. 
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3 Bewertung 
Aus den Befunden der Wirkungsforschung kann eine Forderung nach Abschaffung der Sanktionen 
nicht abgeleitet werden (Bruckmeier et al., 2018; Wolff, 2022). Sie sind ein Instrument, mit dem die 
unmittelbare Integration in Beschäftigung erleichtert wird. Als Folge des Moratoriums müsste mit 
einer Verringerung der Übergänge aus dem Transferbezug in Arbeit gerechnet werden. 
 
Es stellt sich indes die Frage, ob im Hinblick auf die Nebenwirkungen eine temporäre oder gar dau-
erhafte Abschaffung der Sanktionen begründet werden kann. Hinsichtlich der erhöhten Inzidenz ei-
ner Abkehr vom Arbeitsmarkt ist zu berücksichtigen, dass ein „Kontakt“ zum Job-Center keinen Wert 
an sich darstellt. Somit ist für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nichts gewonnen, wenn 
ein solcher Kontakt lediglich in der Auszahlung einer Leistung besteht. Zwingende Voraussetzung 
für eine aktive Rolle des Trägers der Grundsicherung ist ein Kontakt mit dem Ziel, dass beide Seiten 
konkrete Schritte zur Wiedereingliederung vereinbaren. Eine Abschaffung der Sanktionen dürfte bei 
diesem Ziel eher hinderlich sein. Die vom Verfassungsgericht vorgegebene Begrenzung der Sankti-
onshöhe verhindert, dass für Personen, deren mangelnde Mitwirkung auf einem Fehlen grundle-
gender sozialer Kompetenzen beruht, unzumutbare Härten entstehen. Darüber hinaus ist es Auf-
gabe der Job-Center, solche Fälle zu identifizieren und entsprechende psychosoziale Hilfsangebote 
zu unterbreiten, bevor es zu einer Sanktionierung kommt. Gegebenenfalls bedarf es dazu einer Ver-
besserung der Betreuungsrelationen (Schäfer, 2018). 
 
Gewichtiger erscheint der Einwand, dass sich der kurzfristige positive Effekt der Sanktionierung auf 
die Beschäftigungswahrscheinlichkeit in längerer Frist umdreht, etwa weil der kurzfristige Erfolg auf 
Kosten der Matching-Qualität und der Beschäftigungsstabilität geht. Hier wäre weitere empirische 
Forschung erforderlich, um die ersten diesbezüglichen Befunde zu bestätigen. Die Konsequenz dar-
aus sollte indes nicht sein, auf den kurzfristigen Integrationserfolg zu verzichten und eine längere 
Arbeitslosigkeitsdauer tatenlos hinzunehmen. Erfolgversprechender erscheint, die Sanktionen bei-
zubehalten und die negativen Folgen eines gegebenenfalls schlechten Matches durch begleitendes 
Coaching und beschäftigungsstabilisierende Maßnahmen abzumildern.  
 
Sanktionen sind über die arbeitsmarktökonomischen Wirkungen hinaus ein wichtiger Ausdruck des 
Prinzips der Reziprozität in der Grundsicherung: Die Gesellschaft hilft denen, die sich nicht selbst 
helfen können. Im Gegenzug schuldet der Hilfeempfänger im Rahmen seiner Möglichkeiten das Be-
mühen, künftig ohne diese Hilfe auszukommen. Wird dieses Bemühen nicht effektiv eingefordert, 
leidet gegebenenfalls die gesellschaftliche Akzeptanz (Abraham et al., 2018).  
 
Es spricht wenig dagegen, die gegenwärtige, ohnehin sehr begrenzte Sanktionspraxis mindestens 
beizubehalten. Überlegenswert wäre, den Spielraum des Verfassungsgerichtsurteils in der Hinsicht 
zu nutzen, als dass es eine Totalsanktion für die Verweigerung einer Erwerbstätigkeit ohne wichti-
gen Grund durchaus ermöglichen würde, da es in diesem Fall an den Voraussetzungen für Hilfebe-
dürftigkeit fehle (Bundesverfassungsgericht, 2019, Rz 209).  
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